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1. Fragestellung 

Die Auftraggeber erkundigen sich nach der umsatzsteuerrechtlichen Regelung für unentgeltliche 
Dienstleistungen, die von Unternehmern an gemeinnützige Organisationen erbracht werden. Es 
wird danach gefragt, ob der steuerpflichtige Unternehmer die Umsatzsteuer auf den Wert der un-
entgeltlich erbrachten Leistung zu zahlen hat. Zudem erkundigen sich die Auftraggeber nach der 
Berechtigung zum Vorsteuerabzug für diese Konstellation. 

2. Umsatzsteuer auf unentgeltliche Leistungen an gemeinnützige Organisationen 

Das deutsche Steuerrecht kennt keine Sonderregelung für Leistungen, die an gemeinnützige Or-
ganisationen erbracht werden. Nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) wird nur die 
unentgeltliche Erbringung einer anderen sonstigen Leistung durch den Unternehmer für Zwecke, 
die außerhalb des Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf seines Personals als steuer-
pflichtig behandelt.  

Leistungen für Zwecke des Unternehmens sind nicht steuerpflichtig. Hierzu zählen zum Beispiel 
zu Werbezwecken erbrachte Leistungen sowie im Rahmen von Sponsoring oder zur Kunden-
pflege erbrachte sonstige Leistungen. In der Praxis dürften insbesondere unentgeltliche Leistun-
gen an gemeinnützige Organisationen immer aus unternehmerischen Gründen (Imagepflege, 
Kundenwerbung etc.) erfolgen. Somit sind diese Leistungen immer steuerfrei. 

Der Vorsteuerabzug wird für steuerfreie Umsätze grundsätzlich ausgeschlossen, § 15 Abs. 2 Nr. 1 
UStG.  

Ausnahmsweise wird der Vorsteuerabzug jedoch auf Grund der EuGH-Rechtsprechung für einige 
wenige Umsätze zugelassen, die bei entgeltlicher Ausführung ebenfalls von der Umsatzsteuer be-
freit wären, § 15 Abs. 3 Nr. 1 UStG.   
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